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Thie Srafjchaft bzw. Herrschaft Hohenberg zerfiel im allgemeinen in zwei Ceile, 
I in einen oberen und einen unteren, die durc hohenzollerisches und württem- 

• bergisches Gebiet getrennt waren. 3n der oberen Srafichaft, welche mehr zur 
Donau hinneigte und welche namentlich vom Herzogtum Württemberg, dem Stift Rotten- 
münfter, der Dompropitei-Konstanzischen Herrschaft Konzenberg, der Snöber gischen Herr- 
schaft Mühlheim, dem Fürstenbergischen und der stist-buchauijchen Herrschaft Strasberg 
begrenzt wurde, befanden sic der Lrsit des Geschlechts, die Burg Hohenberg auf dem 
Oberhohenberg (im jetzigen OA. Spaichingen) und die Orte Spaichingen, Schömberg, 
Zinsdor, Friedingen, ferner wird ihr meistens die namentlich durc reichsstädtijch- 
ritterschaftliches Gebiet von diesem Kerne getrennte Oberndorf-Schramberger Segenb 
beigezählt. In ber unteren Grafschaft, welche sic mehr um ben Aeckar ausdehnte unb 
welche fast ganz vom Herzogtum Württemberg, gegen Süden namentlich auc von Hohen- 
zollern-Hechingen unb reichsritterschaftlichem Besitz umgrenzt war, lag besonders bie be- 
beutenbfte Stabt ber Grafschaft: Rottenburg-Ehingen, au^erbem Horb. Die ganze Länge 
beiber Grafschaften würbe auf 6, bie Breite auf 2—3 Meilen geschätzt. Die Srafichaft 
zählte mit ben in unb an derselben gelegenen Orten ber Ritterschaft unb des Johanniter- 
erbens im Jahr 1789 40 832 unb 1804 48000 Einwohner.

Im Jahre 1788 würben tirolische Feldmesser zur Aufnahme einer neuen Landkarte 
ber Grafschaft Hohenberg nac Kottenburg gefanbt. Das Oberamt Kottenburg bat nun 
bas herzogliche Oberamt Sulz um bie Erlaubnis, „die diesseitigen Srenzen, Slüjse unb 
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Straßen aufnehmen zu dürfen mit der Versicherung, daß diese Bewilligung als eine 
Sefälligkeit ersannt werbe und zu seiner Zeit präjudizierlic sein solle". Die herzog- 
liche Regierung war allerdings der Ansicht, daß bic Verfertigung einer solchen Karte 
unter ber Autorität eines so großen Staates nicht unbedenklich fei, befürwortete aber 
dennoc wie auc ber Seheime Kat bas Sesuc beim Herzog Karl Eugen. Doc dieser 
entschied: er gedenke demnächst „eine Abteilung bes herzoglichen corps de guides, 
welches sic bisher mit ber Aufnahme ber herzoglichen Lande beschäftigt habe, in die 
bortige Segenb zu beordern, um dasselbige ebenfalls auf bas gründlichste aufs Papier 
zu bringen"; davon werbe man bann bem Kottenburger Oberamt mit Vergnügen eine 
getreue Kopie zugehen lassen.

Das österreichische Sebiet in Schwaben, zu bem die Srafschaften Ober- und Klebers 
hohenberg gehörten, umfaßte nac ber neuen Landesteilung von 1742 Vorberöfterreid) 
ober bic österreichischen Vorlaube, b. h. den Kreisgau, Hohenberg, Markgrafschaft 
Burgau, Landvogtei Schwaben, Landgrafschaft Kellenburg und bic vorarlbergischen 
Herrschaften. Huc nac bem Verlust des Elsasses im Westfälischen Frieden waren 
diese Vorlaube für Osterreic von größter Wichtigkeit. Durc sie erstrebte es sic 
in ben Westen Europas und grenzte an Frankreich. Kardinalbischof Rodt von Konstanz, 
Maria Theresias Vertrauter, führte in einem Briefe an bic Kaiserin aus: „Vor den 
Soren Augsburgs begännen die Vorlaube unb erstrecken sic bis an ben Rhein, 
ihre Vermischung mit anbereu Territorien sei selbst ein Vorteil, denn sie autorisiere 
bas Erzhaus Österreich zu vielen in bic Staatskunst einschlagenden Unternehmungen, 
namentlich sönne man bas protestantische Württemberg dadurch in gewissen Schranken 
halten." 1)

Was bic Verfassung unb Verwaltung ber Vorlaube betrifft, so war ber Sit ber 
Sesamtregierung in Freiburg unb ber ber ständischen Repräsentation in Konstant be- 
ziehungsweise Ehingen a. D. Während aber im Kreisgau noc durchaus bic ständische 
Libertät im alten Sinne herrschte, bie Stabte nicht einmal einen ständigen Ausschuß 
hatten, fonbern Adel unb Prälaten allein bic Herrschaft innehatten, lagen bic Verhält- 
nisse in Schwäbisch-Osterreic ganz anders. 1) Die f ch wäbis ch - österreichischen Lande 
waren im ganzen durc 61 aus Stäbten unb Dörfern gewählte Stäube, bic bei 
einer vollständigen Versammlung Sit unb Stimme hatten, vertreten. Der Wirkungs- 
kreis ber gesamten Stäube, bic aber nur bei auszerordentlichen Selegenheiten zusammen- 
traten, umfaßte Sesetzgebung, Steuerwcfeu, Militär- unb Landesverfassung. Die ge- 
wohnlichen Landesgeschäfte würben durc bas landständische Direktorium unb einen 
engeren Landesausschuß (Konfeß) besorgt. Beide hatten ihren Sit in Ehingen a. D., 
bet ersten ber vier Direktorialstädte (Kottenburg, Radolfzell, Munderkingen, später Sünz- 
burg). Der landständische Direktor hatte einen Syndikus, Kanzler, eine Buchhalterei 
unb Einnehmerei unter sich. Der Landesausschuß bestaub aus einem Oberdirektor, ben 
Kanzleiverwaltern ber vier Direktorialstädte unb vier (brei) £anbfd)aftsbcputierten unb 
bilbete ben jährlich zweimal (Juni unb Kovember) zusammentretenden „orbinären Kon- 
vent". — Unter ber Kegierung zu Freiburg staub bas „Oberamt in Ober- unb Aieder- 
hohenberg" zu Kottenburg a. K., bas von berfelbeu „sowohl in politicis als civilibus, 
cameralibus et provincialibus bic Derhaltungsbefehle jederzeit zu erholen" hatte (Särth). 
Dasselbe bestaub seit 1729 aus einem Landvogt bzw. Hauptmann unb als dessen Stell
vertreter einem Statthalter, zwei Oberamtsräten, einem Rentmeister, je einem Hof- unb 
Landschreiber, einem Schultheis. Diesem hohenbergischen Oberamtsbiftritt waren unter- 
georbnet bic Obervogteien in Horb, Spaichingen unb Oberndorf, bic ehensherrschaft 
in Schramberg mit Wcrcnwag, bas Stadtschultheiszenamt zu Schömberg unb bie Justiz- 
beamtung zu Binsdorf.
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Crotzdem schon Kaiser Ferdinand III. nac dem Dreiszigjährigen Krieg und Leo- 
pold I. während des spanischen Erbfolgekriegs größzere Seldforderungen an die Dorlande 
gestellt hatten, wurde doc erst von Maria Cheresia die Verwaltungs- und Steuerreform 
nac einem einheitlichen Plan durchgeführt. „Es war ein schwieriges Programm, das 
Maria Theresia aufstellte, als sie die Breisgauer Regierung aufforderte, ihre Vorschläge 
darüber einzusenden, wie das fürstliche aerarium namhaft vermehrt, damit jedoch der 
getreue Untertan und gedrückte Landmann in seinen bisherigen praestandis merklich 
erleichtert werben tönnte. Aber sie hat es durchgeführt, und diese Verbindung finanziell- 
politischer und sozial-bauernfreundlicher Absichten ist das Kennzeichen der ganzen öfter« 
reichischen Reformepoche bis zum Code Josephs II. unb ihr eigentlicher Ruhm ge- 
blieben."2)

Bei ber Sinanznot unb ben gewaltigen Heeresmajjen, bie ber Siebenjährige Krieg 
erforderte, sah sic bie Kaiserin veranlaßt, über bie Realsteuer hinaus zu einer Personal- 
steuer, ber Erbschafts- unb Schuldensteuer zu greifen. Bei ber als arrha bezeichneten 
Schuldensteuer mußte jeber, ber hundert unb mehr Sulden Sehalt bezog, ben Arrhen 
â 5 0/0 bezahlen. Bei ber Erbsteuer würben 10 % erhoben. §ür ben Säkularklerus 
tam dazu noch eine Kopfsteuer mit 4 fl. für ben Pfarrer unb 2 fl. für ben Kaplan. 
Huf bie Weigerung ber Konstanzer Diözesangeistlichkeit zur Fassion verordnete ber Bischof 
von Konstanz für feine Geistlichkeit, bie Eintragung ber Fundationsgüter unb Pfarr- 
zehnten in bie Fassionstabellen ruhig geschehen zu lassen, jedoc alles anbere eher zu 
erdulden, als diese Süter zu versteuern.3)

Die Hauptneuerung aber bilbete bie Einführung ber Dominikalsteuer. Hoch während 
bes Siebenjährigen Krieges hatte bie Kaiserin Hand baran gelegt, bie „peräquation", 
bie „gottgefällige Gleichheit in Steuersachen", wie bie fromme Fürstin sic ausdrückte, 
durchzusetzen. Zwar war ber Steuerfuß, trotzdem alle Einkünfte von Kittern unb Prä- 
laten dadurch besteuert würben, auc jetzt noc ein verschiedener, indem von bem Steuer- 
gulbcn, bem abgeschätzten Reinertrag bei ben Bauern 25%, bei ben Dominien nur 16°/ 
erhoben würben, aber bie Angleichheit war nicht so groß, wie es auf ben ersten Blic 
scheinen könnte: bie Gefälle ber Dominien würben nämlic viel genauer unb viel mehr 
ber Wahrheit entsprechend abgeschätzt als bie Reinerträge ber bäuerlichen Landwirt- 
schast.4)

Sm Sahr 1766 tonnte endlich bie neue Steuergesetzgebung ins Leben umgesetzt 
werben. Es trat also nunmehr in ganz Österreich zu ber Kustis alfteuer, bie bis dahin 
vom Srundeigentum, von Sebäuden unb Gewerben erhoben worben war, bie DominifaU 
(GrunbgefäUe^Steuer, durc welche auch Adel, Klöster unb Geistlichkeit zur Steuerentrich
tung beigezogen würben. Diese Dominitalfteuer überträgt nämlic bie Steuerpflicht für 
einen bem Gefäll entsprechenden Seil ber Grunbfteuer vom Grundeigentümer auf ben 
Autznieszer ber Gefälle, entweber unmittelbar in Form einer befonbers erhobenen Steuer 
ober mittelbar, indem bem Eigentümer gestattet wirb, ben entsprechenden Betrag vom 
Gefäll abzuziehen. Diese Dominitalbefteuerung ber Gülten, Zehnten unb anderen Reali- 
täten würbe nun auc ohne Rücksicht auf bie partitularverhältniffe auf bie vorder- 
österreichischen unb schwäbischen Lande ausgebehnt. Das Prälatenkollegium bes schwä- 
bischen Kreises legte nun schon 1767 in einer an ben Kreiskonvent gerichteten Dent- 
schrift bie gegen bie Dominitalfteuer sprechenden Grünbe bar, worauf Österreich sofort 
in gedruckten Anmerkungen eine Widerlegung derselben gab.

Huch Württemberg fügte sic ber Durchführung ber Dominifalfteuer nicht ohne 
weiteres. Das zuständige österreichische Oberamt Kottenburg wies auch sofort bei ber 
Regierung in Freiburg auf bie jic voraussichtlich in biefem Lande erhebenden Schwierig- 
teiten hin. Hier bebeutete man ihm jedoch, baß bort ebensowenig wie beim Bischof 
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von Konstanz, betreffs dessen bereits ein kaiserlicher Spezialerlaßz vorlag, eine Aus- 
nahme gemacht werben dürfe, wenn man Württemberg zunächst auch mit Süte »zur 
Einreichung ber Bekenntnisse über die württembergijcherseits in Austriaco innhabende 
Autzungen mittels guter unb schicklicher Schreibart" veranlassen müsse (28. San. 1767). 
Unter bie Hominis alfteuer fielen also in Württemberg bie Sefälle, welche dieses aus 
österreichischem Scbict bezog. Wie man es in Rottenburg erwartet hatte, so traf cs 
ein. Die württember gischen Beamten wollten ohne höhere, von ihrer eigenen Regie- 
rung kommende Weisung bie Steuer für Österreich nicht einziehen, so daß bie ganze 
Resolution, soweit Württemberg in Betracht kam, nicht nur erfolglos zu fein, fonbern 
auc „in ein allgemeines Reichsgravamen auszujchlagen" schien. Man musste daher 
zu anderen Mitteln greifen: laut einer Perfügung ber Regierung in Freiburg vom 
2. Dezember 1767 sollte bie Einreichung ber betreffenden Sassionen von ben württem- 
bergischen Beamten entweber mit wirklicher Sperrung ber Sefälle unb Früchte ober allen- 
falls durc eine Eofalfommiffion bewirft werben.

Das Oberamt Rottenburg war aber in Einbringung ber Tominifalfaffionen aus 
Ober- unb Aiederhohenberg so lässig, das hier bie wenigsten Steuern eingingen. Eine 
Warnung ber Freiburger Regierung hatte bie erwünschte Wirkung. Das Oberamt be
legte bie württembergischen Geld- unb Fruchtgefälle mit ber befohlenen Sperre, hatte, 
wie Herzog Karl Eugen ber schwäbischen Kreisdirektorialgesandtichaft am 18. Januar 1768 
selbst mitteilte, „mit Arrestalverfügungen in Ansehung ber biesfeitigen in ber Srafichajt 
Röhenberg besitzenden Sefälle, bis bie jenseits (österreichisch) anverlangten sog. Dominital- 
fteuerfaffionen würben übergeben fein, ben Anfang gemacht". Zugleich würben durch 
bas Oberamt Rottenburg bzw. das Obervogteiamt Spaichingen ben württembergischen 
Beamten zu Rofcnfclb unb Rottweil bie Fassionsformulare für bie Dominitalsteuer zu- 
gestellt. Der württembergifebe Oberamtmann von Rofcnfclb, Joh. Chr. Wilh. Donner, 
protestierte aber gegen bie Dominikalstener und die ihm aufgetragene Erhebung der- 
selben unb festeste bie Formulare wieber zurück mit ber Bemerkung, daß er sich nur 
von seiner vorgesetzten Behörde Befehle erteilen lasse. Die Sperre blieb aber gleichwohl 
auf Anordnung bes Oberamts verhängt. Als dieselbe halb barauf auc auf bie Alagolder 
Kellerei unb geistliche Verwaltung ausgedehnt würbe, gab Herzog Karl Eugen feinem 
Unwillen persönlich Musbrucf: ein solches Pcrfahrcn widerstrebe dem Westfälischen Srie- 
ben unb aller reichst unb kreisständischen Verfassung, unb cs seien bereits am K. Hof 
in Wien vom ganzen Kreis bie nachbrücflichftcn Vorstellungen erhoben worben. Der 
Nagolder Oberamtmann, Friedr. Mlbr. Hauf, machte sic diese Anschauung zu eigen 
unb wies bas von Rottenburg an ihn gestellte Mnfinnen zurück.

Solch geschlossenen Widerstand scheint man doc in Freiburg nicht erwartet zu 
haben. Man würbe dajelbs nachdenklich unb suchte sic aus ber Verlegenheit zu 
retten. Die Regierung verwahrte sic in einem Schreiben an bas Rottenburger Ober- 
amt vom 20. Februar 1768 bagegen, bap sie ben strengen Befehl gegeben habe, bie 
württembergischen Sefälle mit Sperre zu belegen, ein Pcrfahrcn, bas Württemberg 
gegenüber überhaupt nicht hätte angewanbt werben sollen, es wäre vielmehr in 
diesem Lande bie Aufnahme- ber Sassionen durch Eofalfommiffionen am Platze gewesen. 
In Wirklichkeit hatte bie Freiburger Regierung am 28. Januar 1767 eine mildere Hrt 
bes Vorgehens Württemberg gegenüber empfohlen, aber doc schon am 2. Dezember 
desselben Jahres bem Oberamt bie freie Wahl zwischen Sperrung ber württem- 
bergischen Sefälle ober Fassionsaufnahme durch Lokalkommissionen gelassen. Der Sch- 
Rat v. Maier aber hatte „wo nötig bie Sperrung ber Einfünfte bis zu erfolgter gänz- 
licher Unterwerfung" in einem Erlaß an bas Rottenburger Oberamt vom 21. Oftober 
1767 angeorbnet.
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So gern die Regierung den unangenehmen Zwischenfall damit aus dem Wege ge- 
räumt hätte, so einfach lag die Sache doc nicht. Sollte die Dominikalstener in Württem- 
berg wirklich erhoben werden, so war die Anwendung eines anderen Mittels als des- 
jenigen der Sperre säum möglich.

Herzog Karl hatte seinen Oberämtern die Steuerentrichtung an Österreich verboten, 
und dadurch ermutigt, hatte der Oberamtsverweser von Alpirsbac erklärt: Wenn auc 
alles an Österreich Steuern zahlen müsse, so sönne man so etwas von Württemberg 
nicht und am allerwenigsten vom Oberamt Alpirsbac verlangen. Kottenburg griff jetzt 
wieder im Einverständnis mit Freiburg zum alten Zwangsmittel. Don den württem- 
bergischen Sefällen wurde so viel mit Beschlag gelegt, als zur Deckung der Steuer not- 
wendig war. Aufs neue wegen feiner „ex fundo collectabili Austriaco bezogenen 
Einkünfte" zur Fassion aufgefordert, drohte Württemberg nac amtlichen Berichten von 
Oberndorf und Schramberg, falls exekutiv vorgegangen und die Sefälle arretiert wer- 
den, Repressalien zu ergreifen, wodurc aber nac der Anschauung des Rottenburger 
Oberamts (25. Oftober 1770) „nicht nur viele Zehnten und Sefälle, so diesseitige (öfter? 
reichische) Klöster, Stiftungen und Untertanen in territorio Württemberg] co besitzen, 
in Sefahr fommen, sondern auc die gute Alachbarschaft zwischen beiderseitigen Ämtern 
und Untertanen zum gänzlichen Umsturz des gegenseitigen Handels unterbrochen würbe". 
Die Freiburger Regierung verlangte gleichwohl die für 1770 fälligen Steuern.

Unterbeffen hatte Württemberg ein Sutachten ber Cübinger Juristenfakultät ein- 
geholt, bas dahin lautete: „Das Objeft, wovon gegenwärtig bie Frage fei, fei nicht so 
gering. Die Sefälle, welche bas württembergische geistliche Out jährlich ex Austriaco 
zu beziehen habe, betragen gegen 7000 fl. unb repräsentieren also ein Kapital von 
ca. 300 0 00 fl., bas auf eine solch auszerordentliche Weise mit 16 °/ besteuert werben 
wolle. Württemberg habe aber nicht bloß in Austriaco viele unb beträchtliche Süter, 
fonbern auc in anberen Ländern, bie ein solches Verfahren nachahmen sonnten."

Im württembergischen Segenstück hieß es barum:
1. Wohl fei bas Hl. Römische Reich derjenige Staat, zu dessen Sicherheit alle Reichs- 

stäube bas Ihrige beitragen müßten. Taher müßten auc bie, welche in Porberöfterreid) 
begütert feien unb Sefälle bafelbft beziehen, ihren Steuerbeitrag zur Derteibigung bes 
Hl. Römischen Reiches entrichten. Daraus folge aber noc nicht, baß dies an Österreich, 
bas ja selbst nur ein Teil bes H1. Römischen Reiches fei, geschehen müsse, ba diejenigen 
Stäube unb corpora, bie Sefälle aus Österreich beziehen, bie Sicherheit nicht allein von 
Österreich genießen, fonbern vom ganzen Reich. Alicht Österreich, fonbern ber schwä- 
bische Kreis fei berechtigt, bie fraglichen Steuern für ben Kreis zu beziehen, letzterer 
verwende sie zur Ruhe unb Sicherheit bes Deutschen Reiches.

2. Ein Reichsstand wie Württemberg, der aus feines Mitstands Landen Sefälle 
beziehe, werbe dadurc noc keineswegs ein Mitglied dieses Staates, was doc not- 
wendig wäre, wollte man Steuern von ihm erheben.

3. Ruhe unb Sicherheit aber fei bisher im Deutschen Reic erhalten worben, ohne 
baß bie Stäube zu Österreich gesteuert hätten.

4. Diese Steuer biene überhaupt nur bem Privatnutzen bes Hauses Österreich unb 
fei nichts anderes als ein Beitrag zu dessen Militärverfassung, zu bem aber fein Reichs- 
geset bas Haus Ofterreid) legitimiere. Es fei überhaupt sein Reichsstand befugt, Militär- 
steuer zu erheben, nicht einmal von feinen eigenen Untertanen.

5. Endlich haben schon bie vormaligen Besitzer ber Dorlande fein Recht gehabt, 
dergleichen ihren Mitständen zugehörige Süter unb Gülten zu besteuern, folglich habe auc 
bas an ihre Stelle getretene Haus Österreich fein Recht dazu, ba niemaub mehr Recht 
auf einen anberen transferieren sönne, als er selber gehabt.
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Die österreichische Regierung bestand gleichwohl auf ihrer Forderung.
Der Streit dauerte fort. Am 20. Mai \ëc2 hatte sic Osterreic bereit erklärt, 

alle Süter und Sefälle, welche die herzogliche Kammer und sonstige corpora in Oster- 
reich besitzen, gegen andere dergleichen im Württembergischen gelegene auszutauschen, 
wodurch bann ber Dominikalsteuerstreit gehoben würbe. Das Anerbieten wurde nicht 
angenommen. Am 8. Juni bzw. 1. August 1774 kam es dann endlich auf dem Konvent 
des schwäbischen Kreises zu Ulm zwischen ber Kaiserin bzw. ihrem Stellvertreter Minister 
Sreiherrn v. Ried unb ben Fürsten unb Ständen bes schwäbischen Kreises zu einem 
Vergleich, wonac die bem schwäbischen Kreis feit 1766 neu aufgelegte Steuer von ben 
Ständen besfelben gegen eine einmalige Entschädigungssumme von 500 000 fl. abgelöft 
würbe. Don dieser Summe zahlte Württemberg, dessen jährliche Dominikalsteuer 1755 fl. 
39 fr. 1 6. betragen hatte, 52 059 fl. Alle Besitzungen unb Sefälle dieser Stäube in 
ben Dorlanden sollten auf ewig unb unwiderruflich von dieser Steuer frei sein. Hus- 
genommen von ber Steuerbefreiung sollten alle jene Besitzungen unb Sefälle fein, welche 
zugleich unstrittige österreichische Dominien waren unb in ganzen Hintern unb Dorf- 
schaften bestauben, folglich von jeher zu österreichischen Kaffen gesteuert unb bei öfter- 
reichisch-landständischen Versammlungen Sit unb Stimme hatten.

3n ber Grafschaft Hohenberg sonnten Maria Theresia unb ihr Sohn Joseph II. 
ihre kirchenpolitischen Pläne durchführen, ohne daß von kirchlicher, viel weniger noc 
von weltlicher Seite wesentliche Einsprache erhoben worben wäre. Hier gab es nicht 
bie einfluszreichen Landstände unb reichen Klöster bes Breisgaus, die ber Regierung 
gewaltigen Wiberftanb leisteten. Die kaiserlichen Beamten im Lande aber waren die 
getreuesten Vollstrecker ber kaiserlichen Befehle, auc auf kirchlichem Sebiete. Zudem 
nahm Josep II. die Aufhebung ber Klöster nicht vor, um ben Staatsfisfus dadurch 
zu bereichern. Das Vermögen ber aufgehobenen Klöster floßz vielmehr in ben Religions- 
fonbs, aus bcm bie Weltgeistlichen, bereu Zahl vom Kaiser zugunsten ber Pastoration 
sehr vergrößert worben war, bezahlt würben. Was also ben Klöstern entzogen würbe, 
fam auf ber anberen Seite ber Weltgeistlichkeit zugute. Die Überschüsse aber sollten 
zur Beförberung ber Religion unb ber damit verbundenen Aächstenliebe nac ben Dor- 
schlägen ber Regierung verwenbet werben?)

3m Jahre 1771 berichtet ber Hohenberger Landvogt Freiherr Joseph v. Zweyer 
über einzelne im Bezirk bes Oberamts Kottenburg gelegene Klöster: 3m Jesuiten- 
Collegium zu Kottenburg befinden sic 18 Priester, 2 Studiosen unb 6 Laien. Heben 
bcm Unterricht in ben „unteren Schulen" unb ber Dotierung ber Philosophie beteiligen 
sic biefe am Sottesdienste in ber Pfarrkirche unb im Weggenthal. Die Jesuiten finb 
für bie Religion sehr nützlich, zahlen bcm Landesfürsten hohe Steuern unb lassen ben 
Handwerksmann Seld verdienen. — Bei ber Aufhebung bes Kollegiums (1773) betrug 
bas S es amtvermögen besfelben 366 896 fl. 18 fr.

Das Franziskanerinnenkloster ber oberen Klause zu Ehingen a. K. zählt 14 Ordens- 
schwestern, bie sich, abgesehen von geistlichen Übungen, mit Ökonomie unb bem Bau 
ihrer Seldgüter beschäftigen. Der Religion unb bcm Staate aber verschaffen sie seinen 
großen Küßen. Um letzteres nun zu erreichen, sollen bie Können bie Rädchen zu Ehingen 
in ber Schule unb Christenlehre unentgeltlich unterrichten. Das Kloster, in welches 1779 
die mittlere Sammlung ber „unruhigen Horber Franziskanerinnen übler Wirtschaft wegen." 
versetzt worben war, würbe 1782 aufgehoben.

3m Pauliner-Eremitenkloster Kohrhalben bei Kiebingen befinden sic 11 Priester, 
bie neben bcm täglichen Sottesdiens in ihrer Klosterkirche bas Dorf Kiebingen pasto- 
ricrcn. Obwohl nun biefc Mönche bcm Staate Steuern aus ihren Sütern zahlen, wirft 
v. Zweyer doc bie Frage auf, ob denselben zu Förderung bes Seelenheils nicht besser 
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geraten wäre, wenn sie sic ihrer vielen liegenden Süter entladen wollten. Das Kloster 
wurde 1786 aufgehoben.

Das Dominikanerinnenkloster Hirrlingen wurde auf eigenes Verlangen seiner 3ns 
sassen, die sic nicht mehr „verhalten" konnten, 1789 aufgehoben.

Das im Jahre 1655 zu Horb erbaute Franziskanerkloster, dessen Mitglieder nac 
einem amtlichen Bericht vom Jahre 1783 vielfach in der Pastoration des Bezirks aus- 
halfen, wurde 1787 aufgehoben. Die Mönche waren selbst um ihre Säkularisierung 
eingekommen, weil sie sich, wie I. I. Särth 5) erzählt, nicht mehr zu verhalten imstande 
wären, trotz dem sie noc reichen Vorrat besaszen. Das Sebäude würbe an das Spital 
verkauft, die Mönche aber würben zu ihrer Enttäuschung in anbere österreichische 
Klöster verschickt.

Don ben hohenbergischen Klöstern überbauerten das josephinische Zeitalter das 
Stift St. iHoris, das Karmeliter-Kapuziner-Kloster zu Rottenburg-Ehingen, das Stift 
zum hl. Kreuz unb das Dominikanerinnenkloster ber oberen Sammlung zu Horb, das 
Dominikanerinnenkloster zu Kirchberg, die Eremiten-Laienbrüder vom britten Orden des 
hl. Franziskus zu Bernstein unb das Dominikanerinnenkloster zu Kinsborf (O.A. Sulz), 
das Augustiner-Eremiten- unb das Dominikanerinnenkloster zu Oberndorf.

Die Aufhebung des Jesuitenordens sollte auc für die ganze Srafichaft Hohen- 
berg von Bedeutung werben. Durch Verfügung Maria Theresias vom 19. Oftober 1773 
würben alle Lyzeen aufgehoben. Dadurch würbe auc das Jesuitenkolleg zu Rotten- 
bürg betroffen. hr Einfluß war im Hohenbergischen schon so gut wie völlig gebrochen. 
Keine Stimme erhob sic zu ihrer Verteidigung, trotzdem sie gerabe in ben Dorlanden 
(Freiburg, Konstanz Feldkirch) die Symnasien vorzüglich geleitet unb verwaltet hatten. 6) 
Die Verfügung von 1773 verordnete, ba^ nur die unteren Schulen beibehalten werben 
sollten, während bic höheren Lehrkanzeln ber Philosophie, ber Theologie unb bes geist- 
lichen Rechts ganz aufgehoben fein sollten. Damit eine allgemeine Gleichförmigkeit an 
ben österreichischen Schulen durchgeführt werben sönne, sollten bie Lehrer, welche biese 
Disziplinen in ben Klöstern zu erteilen hatten, auf eine hohe österreichische Schule zum 
Stubieren ober zur Prüfung nac Freiburg geschickt werben. Allen österreichischen Anter- 
tauen war es verboten, ohne besonbere Erlaubnis ihre Kinber nach auswärts zum 
Stubium ber inferiora unb superiora zu schicken; wer bas ius canonicum nicht an 
einer österreichischen Universität studiert hatte, bürste sic auc seine Hoffnung auf ein 
beneficium machen.

Diese Verordnungen würben von Josep II. noc weitergeführt. Um eine durchaus 
einheitliche Ausbildung bes Klerus in ber ganzen Monarchie zu erzielen, würben bie 
zehn Seneralseminarien errichtet; bas für bie Dorlande erhielt feinen Sitz in Freiburg 
unb würbe dem Cheologieprofefsor Will unterstellt. Die Ausbildung in demselben um- 
fasste einen sechsjährigen Kurs, unb zwar nicht bloss für bie Welt-, sondern in gleicher 
Weise auch für bie Ordensgeistlichen. Kein Priester sollte in Zukunft in Österreich zur 
Seelsorge zugelassen werben, ber feine Studien nicht im Seneralseminar gemacht unb 
feine Erziehung daselbst genossen hatte. Die praktische Ausbildung im Priesterhaus 
bauerte nach Beendigung dieser Stubien noch 1—2 Jahre.7)

Die Regelung bes Schulwesens im allgemeinen in ber Grafschaft Hohenberg würbe 
schon durc Maria Theresia in Angriff genommen. Hm frühesten erfolgte sic in Horb. 
Im Jahre 1765 würbe daselbst eine ben dortigen Umstänben angepasste Schul- unb 
Christenlehrordnung ausgestellt. Danac sollten alle männlichen unb weiblichen Personen 
bic Christenlehre besuchen unb in ordentliche Kameradschaften eingeteilt werben (unb 
zwar nac ben Kirchstühlen). Ein Aufseher hatte dabei bic Liste zu führen unb dem 
parochus loci jeweils barüber Bericht zu erstatten.
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Da man aber mit diesen Erziehung- und Anterrichtsverhältnissen sic noc nicht 
zufrieden gab, so würbe im Einverständnis mit der Seistlichkeit und dem Ratsausschus 
eine Schulordnung aufgestellt: Jeden Sag sollten bie Kinder in Lesen, Schreiben unb 
Rechnen geübt werben, ferner täglich 1/2 Stunde Katechismus von 1/28—9 unb hierauf 
Besuch ber Alesse in ber Franziskanerkirche unb Unterricht im Christentum. Alachmittags 
sollte ber Unterricht von 12—3 Ahr bauern. Dabei sollte hauptsächlich aus historischen 
Büchern zur Erbauung vorgelefen werben. Monatlic sollte eine Spezial- unb jährlich 
eine Seneralschulvisitation stattfinden. Präzeptor unb Schulmeister sollten eine Schul- 
tabclle mit Zeugnissen führen.

Durc Verordnung vom 30. August 1773 sollte bann bie in ben anberen öfter« 
reichischen Ländern eingeführte deutsche Alormalschule auc auf bie Dorlande ausgedehnt 
werben. Hm 6. Dezember 1774 erschien bie HUgemeine Schulordnung. Danac sollte 
in jeder Provinz ein Schulkommissär bestellt werben. 3n Zukunft sollte es dreierlei 
Schulen geben:

1. Alormalschulen, eine für jede Provinz, nac ber sic bie anberen zu richten haben 
unb in ber bie Lehrer gebilbet werben;

2. Hauptschulen in grösseren Städten unb auc in Klöstern;
3. Gemeine ober Erivialschulen in kleineren Städten unb klarsten mit Pfarrkirchen.
Auc in Rottenburg sollte nac Aufhebung bes Jesuitenkollegiums aus ben Hütteln 

bes letzteren eine Haupt- unb Aormalschule gegrünbet werben, an welcher ber Unterricht 
von zwei geistlichen Katecheten unb fünf weltlichen Lehrern erteilt werben sollte. Sie 
Schule würbe aber erst 1786 neu organisiert unb zu einer Haupt- unb Aormalschule 
erhoben. Angestellt würben an ihr ein weltlicher Kreisschulkommijjär mit dem Rang 
eines Oberamtsrats in ber Person bes Michael Liebermann, ber zugleich Schulkommijjär 
für bie ganze Srafschaft war, ferner ein geistlicher Schuldirektor in ber Person bes 
Karmeliterpriors P. Stanislaus, ein Professor ber lateinischen Sprache, ein Lehrer ber 
Meszkuns unb bes Rechnens, ein Katechet, ein Schulhalter unb Chorregent, vier Alormal- 
lehret (vgl. D.A. eschreibg. v. Rottenbg. II, 107 f).

Semeinschulen gab es nac bem Bericht bes P. Stanislaus Faber, ber nach bes 
Oberschulaufsehers Tob Urteil neben bem Schulvisitator Scherenberg im oberen Rhein- 
viertel zu ben gründlichsten Disitatoren zählte, im Hohenbergij eben feit 1785 überall, 
ausgenommen nur wenige Lehensorte. In einigen Orten würbe ber Unterricht in einer 
Stube auf bem Rathaus, in anberen in einer Privatftube, in einigen auc in einem 
ordentlichen Schul- unb Mesnerhaus erteilt. Bisher hatten bie Gemeinden Schulhalter 
angeftcUt. 3m Rottenburger unb Vorher Bezirk waren nur vier Schulhalter, welche 
an Schulgeld unb anberen Gebühren jährlich 130 fl. einnahmen. Reue Schulhäuser 
waren notwendig gewesen in Bühl, Frommenhausen, Srünmettstetteu unb Aordstetten. 
3m Rottenburger Bezirk waren bie Schulhalter — Weiler unb Wurmlingen ausge- 
nommen — zugleich Hicsncr unb bezogen einen Sehalt von 46 fl. 45 fr. bis zu 133 fl. 
jährlich; zusammen würbe für Schulgehälter ausgegeben 1273 fl. 57 fr.; ebenso variiert 
im Rother Bezirk (Salzstetten ausgenommen) ber Sehalt von 45—256 fl., letzteren Se- 
halt erhielt ber Lehrer unb Organist zu Horb, zusammen würben hier ausgeworfen: 
884 fl. 20 fr.

Sic Alormallehrart war am 31. Mai 1785 noc nicht eingeführt in elf Orten 
(Ahldorf, Hirrlingen, Bieringen, Ober- unb Unterthalheim, Bettingen, Königsheim, 
Wellendingen, Empfingen, Fischingen, Bctra), teils weil in diesen Orten bie österreichische 
Landeshoheit von ben Inhabern derselben bestritten würbe, teils weil bie Steuern hier 
nicht an Österreich, fonbern an ben schwäbischen Kreis unb bie Reichsritterschaft ab- 
geführt würben.
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Da im Hohenbergischen viele geistliche Pfründen nicht mehr als 250—300 st. 
trugen, so wurde nac einer K. Entschlieszung vom 7. März 1772 den Inhabern der- 
selben von Maria Theresia erlaubt, bei Abgang der Kongrua um Ailderung der 
Dominital-, Erb- und Eürkensteuer zu bitten. Don dieser Milderung machten indes 
nur die Pfarrer von Srünmettstetten und Altheim Sebrauch.

Zac einer Hofrejolution von 1777 sollten alle Filialkirchen, bereu Entfernung 
mehr als eine Stunde Wegs von der Mutterkirche betrug, und deren Gemeinden mehr 
als 700 Seelen zählten, mit einem eigenen Seelsorger besetzt werden. Hier arbeitete 
Josep II. weiter unb errang zugleich ben größten Erfolg in seiner Kirchenpolitit. 
Dieser besteht in ber Neuordnung ber Pfarrbezirke, mit ber eine Vermehrung ber 
Pfarreien Hand in Hand ging. Die meisten ber den Dorlanden bewilligten 63 neuen 
Seelsorgestellen fielen allerdings bem Breisgau zu. Wegen ber foftfpieligeren Lebend- 
Haltung würben bie Geistlichen in den Dorlanden um 50—100 fl. besser bezahlt als in 
beu übrigen Ländern; ber Pfarrer besam 500 fl., ber Kaplan 350 fl., ber Kooperator 
200 fl. Da ber Staat aus feinem Steuerfonbs bie Mittel für bie neuen Pfarreien 
nicht bewilligte, so mussten biefe auf anderem Weg beschafft werben. Das geschah 
mittels bes Religionsfonds.8) (f. Klöster!)

Am 30. September 1786 erschien bie Verordnung Josephs II. über bie Aufhebung 
ber mit seiner Gemeinde unb mit seinem Kloster verbundenen Kirchen unb Kapellen. 
Dabei war ein Verzeichnis bes liegenden unb fahrenden Vermögens eines jeden Sottest 
hauses, bas aber nur im Einverständnis mit bem bischöflichen Ordinariat in Konstanz 
aufgehoben werben sonnte, anzulegen. 3m Gebiet ber Stabt Rottenburg famen in 
Betracht®) :

bie zum Stift St. Moriz gehörige Altstattkapelle (9117 fl. 461/2 fr.), bie eben dahin 
gehörige Kapelle zu Weiler bei Rottendurg (367 fl. 48/4 fr.), bie zur Ehinger Pfand 
gehörige St. Georgskapelle zu Kalfweil (843 ft), bie zur Pfarrkirche St. Martin in 
Kottenburg gehörige hl. Kreuzkapelle (139 ft 10 fr.), bie eben dahin gehörige St. Cheo- 
borsfapeUe (341 fl. 33 fr.), bie eben dahin gehörige Liebfrauenkirche im Weggental 
(2546 fl. 301/2 fr.);

im Gebiet ber Stabt Horb:
bie Wallfahrtskirche zu Heiligenbronn (Stiftungskapital 244 ft 20 fr.); St. alichaels- 

tirche (50 ft), St. Leonhard zu Horb (108 ft 54 fr.), unb St. Ottilien zu Horb 
(279 fl. 10 fr.);

im Oberhohenbergischen:
St. Anna-Feldkapelle zu Dautmergen (DA. Kottweil) (432 fl. 50 fr.), bie St. Otti- 

lienkapelle zu Weiler (DA. Spaichingen) (10 ft), bie St. Antonskapelle zu Kellenbach 
(DM. Spaichingen) (347 ft 2 fr. 2 5.) unb bie St. Aikolauskapelle auf bem Hohenberg 
(DM. Spaichingen) (16 fl. 34 fr.), bie St. Johanniskapelle (10 ft) unb bie Walljahrts- 
kapelle auf bem Dreifaltigkeitsberg (8500 fl. 33 fr.), bie Kosmas- und Damiankapelle 
zu Dürbheim (DM. Spaichingen) (5675 ft 4 fr. 6 6.), bie St. Aikolauskapelle zu Den- 
fingen (DM. Spaichingen) (408 fl. 39 fr.), bie Maria Loretokapelle zu Egesheim (OH. 
Spaichingen) (30 ft), bie Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter Sottes auf bem 
palmbühl zu Schömberg (DM. Kottweil) (1791 fl. 451/2 fr.), bie nicht fonfefrierte Feld- 
kapelle im sog. Mittelösc zu Kolbingen (DA. Cuttlingen) (187 ft 141/2 fr.), bie nicht 
fonfefrierte Eichbergerkapelle zu Erlaheim (DA. Kaiingen) (259 ft 2 fr.), bie St. Wen- 
delinskapelle (26 fl. 40 fr.) unb bie Loretokapelle zu Kinsborf (OH. Sulz) (Vermögen 
nicht angegeben).10)

Das Vermögen biefer Kirchen unb Kapellen sollte zum Religionsfonds übernommen 
unb zur Dotierung ber neu errichteten Pfarreien verwendet werben. Wicht allerorten 
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sollte die Aufhebung dieser Kirchen und Kapellen, besonders bet Wallfahrtskirchen, ohne 
groszen Widerstand bet Seistlichkeit und des Volkes vor sic gehen. Diese Kapellen 
waren eben dem Xandvol besonders ans Herz gewachsen, da es ja als ein besonderes 
Fest galt, wenn in einer derselben Sottesdiens gelfalten würbe.11)

Auc bie kirchlichen Bruderschaften würben aufgehoben, das Vermögen bet Stif- 
tungen einer Aufsicht unterworfen. Alles das verursachte viel Erbitterung.
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